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Nieder mit den Verstärkern!

Aus sechs Mann besteht das Orchester,

das den mittelgroßen Saal, die
Ohren der Mauerblümchen und die
Beine der Tänzer mit Rhythmus und
Musik beglücken soll. Leider kann
von Rhythmus und Musik keine Rede
sein, es handelt sich höchstens um
Schallwellen, was da von des Podiums

Höhe von sich geblasen, gezupft
und gestrichen wird. Eine Trompete,
zwei Saxophone, ein Klavier, ein
Schlagzeug, e,in Kontrabaß, eine
Handorgel, ein Xylophon und eine
Singsfimme stehen den Ausübenden
zur Verfügung - Instrumente genug,
sollte man meinen, um sich im hintersten

Winkel des Saales hören zu
lassen. Irrtum, Irrtum! Wer so etwas
glaubt, versteht nichts von moderner
Tanzmusik! Links und rechts vom
Orchester hocken drohend zwei
Riesenlautsprecher, und Mikrophone gibt es
mehr als Notenständer. Was zwar
eigentlich nichts besagt, denn es wird
nicht nach Noten gespielt. Nur nach
Noten gelärmt. Ja, heute wird nur
noch mit Verstärkern musiziert, egal,
ob es den Zuhörern die Trommelfelle
zerfetzf, gleichgültig, ob dabei die
Kehlen der Sprechenden, ohnehin
schon vom Tabakrauch aufgerauht
und vom Wein geäfzt, vor lauter
schreien in Heiserkeit ihre Resonanz
verlieren, unbeachtet des Bedürfnisses,

mit seinem Nachbarn oder
Tanzpartner noch ein paar Worte zu wechseln!

Stimmung will offenbar der
Mensch haben, also schafft man sie

Die 0sf(ido' Uhr
formschön und gediegen

A. FISCHER
Eidg. dipl. Uhrmacher

Seefeldstraße 47, ZÜRICH

mit elektrischer Verstärkung, und je
unbarmherziger die Lautsprecher-Moloche

jedes andere Geräusch verschlingen,

desto größer die Gemüatlich-
keit! Und der Schmalzhaucher, wenn
der kein Mikrophon und keinen
Lautsprecher hätte, er müßte direkt
Gesangsstunden nehmen und atmen
lernen, wollte er noch dabei sein!
Elektrisch ist auch der wunderbar weiche
Klang der Gitarre geworden, jenes
Instrumentes, das vor Urzeiten wie
kein anderes geeignet war, im
sangeslustigen Kreise Glück und Lebensfreude

hervorzurufen. Ueberhaupt -
einst wußte man um den richtigen
Platz der Instrumente, fand sich damit

ab, daß eines von Natur aus
leiser, das andere lauter tönte. Heute
hat man auch die Begleitinstrumenfe
auf die volle Klangstufe geschaltet,
und was dabei herauskommt ist, es

gibt ein sehr treffendes Wort dafür:
Lärm. Lärm, der nur dann verschwinden

würde, wenn die Veranstalter von
Konzerten, Tanzabenden und
Vereinsanlässen den Musikanten das Spielen
mit Verstärkern verböten. Aber
vielleicht will ja das Publikum diesen
Rummel haben? Vielleicht sind auch
hier, wie bei so vielem anderen, die
wahren Schuldigen wir selbst?

R. D., Genf

Reeder,

bleib bei deinen Schiffen!

Was würden wohl die Griechen
sagen, wenn ein Schweizer Millionär
auf dem Olymp ein Motel bauen
wollte? Und was sagen wir dazu,
wenn ein griechischer Millionär, der
sein Brot bis jetzt friedlich mit Schifffahrt

verdiente, auf die Fuorcla Sur-
lej eine Seilbahn stellen will?
Oder hinkt der Vergleich? Weil im
ersten Fall die bekannte Göfterfa-
milie von ihrem Stammsitz verscheucht
würde, im zweiten dagegen höchstens

ein paar Murmeltiere und Wanderer

Vielleicht doch nicht, denn das
Produkt wäre in beiden Fällen
dasselbe: Coca-Cola-Flaschen, Zigaret-
fenstummel und Benzingestank statt

Blumen; Riesenparkplätze und Befon-
klötze sfatf Aussicht; Moforenlärm
und Reiseradios statt Stille.

Nun, dem Olymp will vorläufig
niemand etwas tun. Aber in Silvaplana
wird bereits heimlich verhandelt und

erfolgreich für das Projekt geworben.
Höchste Zeit also, etwas dagegen zu
fun. Wie wäre es mif einem
freundschaftlichen Abkommen: wir lassen

den Olymp in Ruhe, dafür soll man
uns das Engadin in Ruhe lassen! Denn

eigentlich sind beide gut genug, wie
sie sind. Wenigstens hat sich in den
letzten paar tausend Jahren niemand
über sie beklagt. Ch. J., Zürich

<Stratosphären-Preise>

Gestattest Du, lieber Nebi, daß ich

ein bißchen die Expo 58 verteidige
und Deine <Stratosphären-Preise> in

etwas tiefere Luftschichten versetze?
Sooo fürchterlich sind sie denn doch
nicht. Natürlich kann man auch in

Brüssel sehr teuer essen, aber man
muß nicht.

Die Preise in der Stadt entsprechen
meistens etwa den schweizerischen,
und sogar in der Ausstellung selbst
habe ich für ein Fläschchen Mineralwasser

nicht mehr als 10 Bfr. oder
umgerechnet knapp neunzig Rappen
bezahlt.
Es sollte sich also niemand nur der
Preise wegen vom Besuch der
Weltausstellung abhalfen lassen.

H. O. L., Täuffelen

Amerikanische Richter

Lieber Nebi!
Die amerikanischenTV-Stationen bringen

eine vielseitige Auswahl von
Programmen, unter anderem auch direkt
übertragene aktuelle Sendungen. Eine
der letzteren, genannt <Traffic Courb,
vermittelt einen Einblick in das
tägliche Geschehen eines Gerichts, in
welchem Verkehrssünder einvernommen

und verurteilt werden.
Da ja die Schweizer Richter bekanntlich

gerne milde mif Verkehrssündern
umgehen, dürfte die nachfolgende
Geschichte, die, wie ich betonen
möchte, tatsächlich geschehen ist, für
die Schweizer Leser recht interessant
sein.
Folgendes hat sich also kürzlich im
Verkehrsgericht in Los Angeles,
California, abgespielt.
Als Angeklagter erscheint ein Herr,
zirka 55 Jahre alt, elegante Erscheinung,

sicheres Auftreten. Beruf: Oel-
produzent in Texas.
Die Anklage lautet: Verunreinigung
eines State Highway (Autobahn). Als

Zeuge für die Anklage wirkt ein
Polizeimann der State Highway Police,
welcher den Angeklagten dabei
ertappte, als er einen Papiersack aus
dem Fenster seines Wagens auf die
Straße warf.

Ci ty/fofe/zürich
Erstklafj-Hofel im Zentrum

Löwenstr.34, nächst H'bahnhof, Tel. 272055

Jedes Zimmer mit Cabinet de foilette,
Privat-WC, Telefon und Radio / Resfau-
rant - Garagen / Fernschreiber Nr, 52437

(Im Staafe California ist es bei Buße
verboten, irgendwelche Gegenstände
auf öffentliche Straßen zu werfen.)
Der Richter ergreift das Wort:
«Angeklagter, bekennen Sie sich zur
Anklage schuldig oder nichtschuldig?»
Angeklagter: «Herr Richter, die
Anklage stimmt, aber ich habe nicht
gewußt, daß Sie hier so lächerliche
Gesetze haben, schließlich bezahlen wir
ja genug Steuern, um die Straßen zu
reinigen.»
Richter: «Angeklagter, in dieser
Gegend wohnen zirka zwei Millionen
Autobesitzer. Wenn nur zehn Prozent
davon ihre Abfälle aus dem Auto auf
die Straße werfen würden, häffen wir
eine schöne Schweinerei. Zudem
schützt Unwissenheit der Gesetze
nichf ...»
Angeklagter schaut auf die Uhr, zieht
seine Brieftasche heraus und unter-
btichf den Richter:

«Herr Richter, ich bin ein vielbeschäftigter

Geschäftsmann und habe keine
Zeit zu verlieren. Machen Sie es also
kurz und nennen Sie mir den Betrag
der Buße, ich bin bereit sie zu
bezahlen.»

Richter: «Angeklagter, es scheint mir,
daß eine Geldbuße Ihnen keinen
großen Eindruck machen würde, ich
werde Sie deshalb zu einer anderen
Strafe verurteilen.»
Der Richter winkf den Weibel zu sich
heran und flüstert ihm etwas ins Ohr.
Der Weibel verschwindet aus dem
Raum und kommt nach kurzer Zeit
mit einem leeren Kartoffelsack
zurück, welchen er vor dem Angeklagten

auf den Tisch legt.
Richter: «Angeklagter, stehen Sie auf
für die Urteilsverkündung; die Strafe
lautet: Sie begeben sich nun in
Begleitung eines Polizisten für die nächsten

vier Stunden auf die Straße und
füllen diesen Sack mit Abfällen, die
Leute wie Sie achtlos auf den Boden

geworfen haben, oder aber fünf
Tage Gefängnis unbedingt!! Fall
erledigt.»
Nun lieber Nebi, wie gefällt Deinen
Lesern dieses Urteil?
Mit freundlichen Grüßen Dein

Werner E.W., Passaic (New Jersey)
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